
von Art. 112 LV i.d.F.d. Verfassung vom 5. Oktober 1921%59 den glei-
chen (verhängnisvollen) Effekt. Die Bruchstellen innerhalb der liech-

tensteinischen Verfassungsordnung erweitern sich — und mit ihnen er-
hüht sich die Zahl der Spannungsfelder?690, Entwicklungen wie diese
berühren nicht nur den institutionellen Frieden (das Verhältnis zwi-

schen den Staatsgewalten, d.h. auch zwischen Monarchie und De-

mokratie). Entwicklungen wie diese stellen die Akzeptanz Liechten-

steins als ein Mitglied der demokratisch konstituierten (europä-

ischen) Staatengemeinschaft ebenso auf die Probe%®61 wie seine Ver-
lüsslichkeit und Glaubwürdigkeit als Vólkerrechtssubjekt3962,

Was die Verfassung vom 16. Màrz 2003 für diese Dissertation

bedeutet, liegt vor diesem Hintergrund auf der Hand: Wenn diese

Dissertation eine Grundlagenarbeit bildet, dann im Bewusstsein, dass

die Grundlagen dieser Arbeit durch das Inkrafttreten der Verfassung

vom 16. März 2003 in ihr Gegenteil verkehrt werden.

3659 Siehehierzu das 9. Kapitel Pkt. 4.1.

3660 Siehe hierzu Hasler (Gleichgewicht) S. 15, wo es heisst, dass der Landesfürst „neben seiner

internen verfassungsrechtlichen und demokratischen Einbettung ... durch die relevanten von

Liechtenstein eingegangenen internationalen Verpflichtungen (gebunden ist), namentlich die

Mechanismen des Europarates, insbesondere die Europáische Menschenrechtskonvention,

aber auch durch die Mechanismen der Vereinten Nationen sowie das RómerStatut des Inter-
nationalen Gerichtshofs. Die Kompetenzen des Fürsten wie auch die der anderen Staatsor-

gane dürfen nur im Rahmendieser internationalen Schranken ausgeübt werden". Diese Aus-

sage steht nicht nur im Kontrast zum Ergebnis des Urteils des EGMR in der Rs Dr. Herbert

Wille vs. Fürstentum Liechtenstein vom 28. Oktober 1999 (deutsche Urteilsübersetzung in der

EuGRZ,Heft 17-20, 28. Jg. S. 475ff), sondern auch zum Standpunkt S.D. des Landesfürsten,

der in einem Schreiben an den Verfasser vom 4. Februar 2003 erklàrt hat, dass ,die Verfas-

sung (selbstverstándlich) einen hóheren Rang einnimmt als ein Staatsvertrag ... Stünden

Staatsvertráge im gleichen Rang wie die Verfassung, würde dies zu unlósbaren Konflikten

führen". Nach Massgabedieses Standpunkts geht (zumindest) das Verfassungs- dem Vólker-

vertragsrecht mit der Rechtsfolge vor, dass eine Bindung des ersteren an letzteres (zumin-

dest) in Konflikttállen entfállt. Diese Aussage kontrastiert aber auch mit zwei Schlüsselerklà-

rungen der Regierung (BuA Nr. 88/2002) S. 7 im Zuge der sog. Verfassungsdiskussion: Dass

das liechtensteinische Recht ,einen allgemeinen Grundsatz, wonach das Vólkerrecht dem in-

nerstaatlichen Recht vorgeht, (nicht) kennt" und dass vólkerrechtlichen Verträgen „durch die

Verfassung grundsátzlich kein Verfassungsrang zuerkanntist". Eine Bindung des Landes und

seiner Institutionen an das Vólkervertragsrecht kann es nur dann geben, wenn dessen Vor-

rang vor dem Landesrecht ohne Wenn und Aber anerkannt wird. Dies ist seit der Annahme

der Verfassung vom 16. Márz 2003 nicht mehr der Fall.

3661 Siehe hierzu die Venice Commission (Opinion).

3662 Siehe hierzu das 5. Kapitel Pkt. 3.
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